
Beschlussvorlage 
 

 
Erarbeitet von (Amt): Haupt- und Sozialamt Datum: 04.11.2010 

 
 
 

TOP: 

Sachbearbeiter/-in: Susanne Zorn 
  

Vorlagennummer: I/019/2010 

 Beschlussnummer: 
 

 
 
Nr. Beschluss-, Beratungsgremium Öffentlichkeitsstatus Sitzungstermin 

  
 1 Gemeinderat öffentlich 14.12.2010  

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Betreff: 
 
Überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 73.000 € auf der HH-Stelle 46400.67200 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau beschließt gem. § 97 (1) GemHVO in seiner 
Sitzung am 14.12.2010 eine überplanmäßige Ausgabe zugunsten der Haushaltsstelle 
46400.67200 (Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden) in Höhe 
von 73.000 €. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Sachverhalt: 
 
 
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Kinder aus Schkopau, welche in anderen 
Gemeinden betreut werden, enorm angestiegen. Während 2009 lediglich für 318 
Betreuungsmonate Betriebskosten an andere Kommunen zu erstatten waren, sind es im Jahr 
2010 nach heutigem Stand 762 Monate, also mehr als das Doppelte.  
 
Eine weitere Ursache für die gestiegenen Kosten ist die Novellierung des § 17 des 
Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Danach werden nun 
auch für die Kinder Betriebskosten in Rechnung gestellt, welche mit Nebenwohnung in 
Sachsen gemeldet sind. Dadurch stieg die Anzahl der Kinder mit einem Betreuungsplatz in 
Schkeuditz (vornehmlich aus dem OT Ermlitz), für welche die Gemeinde Schkopau 
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erstattungspflichtig ist, von 9 auf 29.  
 
Nach dem heutigen Stand sind Kosten in Höhe von 69.910,71 € zu zahlen. Da regelmäßig 
Neuanträge eingehen, wurde vorsorglich ein „Puffer“ von 3.089,29 € beantragt, der die 
voraussichtlichen Zahlungsverpflichtungen bis zum Jahresende absichern soll. 
 
Im Gegenzug hierzu erhält die Gemeinde von anderen Kommunen zweckgebundene 
Mehreinnahmen in  Höhe von 69.000 € auf der HH-Stelle 46400.16200. Diese Mittel stehen 
zur Deckung der Mehrausgaben zur Verfügung. Der noch fehlende Betrag in Höhe von 4.000 
€ ist durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 46400.17200 (Einnahmen vom Landkreis) 
gesichert.  
 
Die Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 46400.16200. waren bei der Planung nicht 
kalkulierbar und sind vor allem auf die Kostenerstattung durch die Stadt Leuna für Kinder 
zurückzuführen, welche in der Wallendorfer Kindereinrichtung Zwergenschloß betreut 
werden. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Finanzierung: 
 
Die Ausführung dieses Beschlusses wirkt sich finanziell auf den Haushalt aus:

ja X nein

Haushaltsjahr: 2010   
Haushaltsstelle: 46400.67200  
Betrag: 73.000,00 EUR   

einmalig X jährlich

Deckungsmittel

- stehen wie folgt zur Verfügung X
46400.16200. 69.000 €
46400.17200. 4.000 €
Summe 73.000 €

 
 
 
 
 


